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KANTONALE BESTIMMUNGEN 
 
Weisungen über die Durchführung von Reisen und Lagern an 
den Gymnasien 
(SLK vom 17. 5. 2005, letzte Änderung am 01.09.2016, §7) 
 
Die Schulleitungskonferenz der basellandschaftlichen Gymnasien, gestützt auf § 34 Absatz 1 
Buchstabe j der Verordnung vom 13. Mai 2003 über das Gymnasium1, beschliesst: 
 
Veranstaltungen wie Klassenlager, Studienreisen, Projektwochen, Bildungsreisen, Sportlager, 

Schulreisen und Exkursionen bilden Teil des Schulunterrichts. Die Obhutspflicht über die Schüle-

rinnen und Schüler obliegt der Schule und nimmt gemäss Verhältnismässigkeitsprinzip mit stei-

gendem Alter der Schülerinnen und Schüler ab. Die Schulleitungen sowie die Lehrpersonen und 

Begleitpersonen handeln gemäss ihrer Sorgfaltspflicht.  

 
Vor jeder Reise und vor jedem Lager treffen die leitenden Lehrpersonen nach bestem Wissen und 

Gewissen Vorsichtsmassnahmen, die für eine unfallfreie Durchführung des Anlasses notwendig 

sind. Sie orientieren sich dabei am Gefahrenpotential der jeweils geplanten Veranstaltung. 

 
Grundsätzlich holen die verantwortlichen Leitungspersonen vor Anlässen mit Gefahrenpotential 

eine Einverständniserklärung mit persönlicher Unterschrift der erziehungsberechtigten Personen 

bzw. der volljährigen Schüler/innen ein. 

 
 
 
A. Aufgaben der Schulleitung 
 
§ 1 Bewilligung zur Durchführung der Veranstaltung 

1 Die Schulleitung bewilligt: 

a. gemäss § 34 Absatz 1 Buchstabe j der Verordnung vom 13. Mai 2003 über das Gymnasium 

die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen dieser Weisung; 

b. die Teilnahme der verantwortlichen Lehrperson und der Begleitpersonen; 

c. das Veranstaltungsprogramm; 

d. die Durchführung und die Kosten der Rekognoszierung; 

e. das Ausleihen von Schulmaterial für die Veranstaltung; 

f. das Mitführen von privaten Motorfahrzeugen durch die verantwortliche Lehrperson und die Be-

gleitpersonen. 
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B. Leitung der Veranstaltung 
 

§ 2 Eintägige Veranstaltungen 

Diese werden in der Regel unter der Leitung einer Lehrperson durchgeführt. 

 

§ 3 Mehrtägige Veranstaltungen oder Veranstaltungen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial 

1 Diese werden grundsätzlich von zwei Lehrpersonen geleitet. 
2 Die Schulleitung kann anstelle einer zweiten Lehrperson eine andere Begleitperson bezeichnen. 

 

§ 4 Sportlager 

Diese werden von mindestens einer Sportlehrperson oder von einer Lehrperson begleitet, die über 

die entsprechende fachliche Ausbildung verfügt. 

 

 
 
C. Aufgaben der begleitenden Lehrpersonen 
 

§ 5 Veranstaltungsprogramm 

1 Die begleitenden Lehrpersonen sind für das Veranstaltungsprogramm zuständig und reichen 

dieses bei der Schulleitung ein. 
2 Sie berücksichtigen bei der Planung und Durchführung der Veranstaltung gesundheitliche Be-

einträchtigungen der Schülerinnen und Schüler. 

 

§ 6 Inhalt des Veranstaltungsprogramms 

Das Veranstaltungsprogramm enthält: 

a. Thema und Zielsetzung der Veranstaltung, 

b. Beginn und Dauer, 

c. Tagesprogramm, 

d. Reisestrecke und Reiseziel, 

e. Lagerort und Adresse der Übernachtungslokalitäten mit Telefonnummern, 

f. Handynummer der verantwortlichen Lehrperson und / oder der Begleitperson 

g. Budget. 
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§ 7 Budget 

a. für Schulreisen: 

1. eintägige Reise: Fr. 50.00; 

2. zweitägige Reise: Fr. 120.00; 

3. dreitägige Reise: Fr. 170.00;  

b. für obligatorische Lager: für die reguläre Schuldauer (Gymnasium 4 Jahre, FMS 3 Jahre) 

gilt eine Obergrenze pro Lager pro Schülerin/Schüler von Fr. 300.--. 

Bildungsreisen dürfen die Kosten von Fr. 800.-- nicht überschreiten. 

c. Die Schulleitung kann Ausnahmen bewilligen. 

 

§ 8 Rekognoszierung der Reisestrecke 

Routen mit erhöhten Gefahren müssen der Reiseleitung bekannt sein. Nötigenfalls sind sie vor-

gängig zu rekognoszieren. Ergeben sich aus der Rekognoszierung Kosten oder Unterrichtsaus-

fälle, ist vorgängig bei der Schulleitung um Bewilligung nachzusuchen.  

 

§ 9 Information 

Die verantwortliche Lehrperson teilt das definitive Veranstaltungsprogramm den Erziehungsbe-

rechtigten und den Schülerinnen und Schülern spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung 

schriftlich mit. 

 

§ 10 Weisungen   
1 Weisungen betreffend Verhalten der Schülerinnen und Schüler werden diesen vorgängig erläu-

tert. 
2 Geregelt wird insbesondere:  

a. die Nachtruhe, 

b. die Einhaltung des Verbots des Drogenkonsums, 

c. der Alkoholkonsum, 

d. das Rauchen, 

e. der Ausgang, 

f. die Ausrüstung und der Umgang mit dem Material,  

g.  die Unterbringung von Schülerinnen und Schülern in getrennten Räumen. 
3 Die verantwortliche Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern vor der Veranstaltung die 

Weisungen und die Sanktionen bei Widerhandlungen schriftlich bekannt. 
4 Die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten bestätigen mit Unterschrift die 

Kenntnisnahme und ihr Einverständnis. 
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§ 11 Ausrüstung 

1 Die verantwortliche Lehrperson und die Begleitperson achten auf eine zweckmässige, den An-

forderungen der Veranstaltung angepasste Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler. 
2  Die verantwortliche Lehrperson und die Begleitperson führen eine Reiseapotheke und ein Handy 

mit. 

 

§ 12 Bericht und Abrechnung 

Nach Durchführung der Veranstaltung legt die verantwortliche Lehrperson der Schulleitung einen 

kurzen Bericht sowie die Kostenabrechnung vor. 

 

 

D. Pflichten der Schülerinnen und Schüler 
 

§ 13 Weisungen 

1 Die Schülerinnen und Schüler halten sich in jedem Fall an die ihnen schriftlich mitgeteilten Wei-

sungen und befolgen die Anweisungen der begleitenden Lehrpersonen resp. der Begleitpersonen. 

Die Volljährigkeit spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. 

 

§ 14 Informationspflicht 

Die Schülerinnen und Schüler informieren die verantwortliche Lehrperson und die Begleitperso-

nen möglichst frühzeitig über gesundheitliche Beeinträchtigungen. 

 

§ 15 Sorgfaltspflicht 

1 Die Schülerinnen und Schüler tragen durch eigene Sorgfalt und Umsicht zur Vermeidung der 

Gefährdung sämtlicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie zur Verhinderung von Unfällen 

bei. 
2 Sie tragen Sorge zum Schulmaterial. Bei vorsätzlich oder grobfahrlässig begangenen Beschädi-

gungen kann die Schulleitung Rückgriff auf die Fehlbaren nehmen. 

 

§ 16 Motorfahrzeuge 

Den Schülerinnen und Schülern ist das Führen von Motorfahrzeugen jeglicher Art für die ganze 

Dauer der Veranstaltung untersagt. 
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E. Besondere Veranstaltungen 
Je nach geplanter Aktivität stehen folgende Instrumente zur Gefahrenabklärung bzw. zur Unfall-

prävention zur Verfügung: 

 

Fragen zur Haftpflicht:  

Merkblatt des LCH 

www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Verlag_LCH/Merkblatt_Haftpflicht.pdf  

sowie Beitrag im lvb inform Nr. 3a, 2005: „Wann haften Lehrerinnen und Lehrer?“ 

http://www.lso.ch/cms/upload/pdf/Haftung-Plotke-B-CH.pdf  

 

Allgemeine Aktivitäten: 

www.bfu.ch   

Sport allgemein: 

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/schwerpunkte/sicherheit.html  

Bergsport: 

http://www.sac-cas.ch/unterwegs/sicherheit.html  

Schneesport:  

http://www.slf.ch/praevention/index_DE  

Wassersport:  

http://www.slrg.ch/de/download/merkblaetter.html  

 

§ 17 Radtouren 

1 Die verantwortliche Lehrperson und die Begleitpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler 

achten auf die Einhaltung der Strassenverkehrsvorschriften. 
2 Sie halten das Unfallrisiko durch geeignete Streckenwahl und angepasste Fahrweise möglichst 

gering und alle tragen einen Fahrradhelm.  

 

§ 18 Baden in freien Gewässern 

1 Die Lehrperson entscheidet in Kenntnis der örtlichen Umstände sowie der körperlichen Verfas-

sung der Schülerinnen und Schüler über eine Badeerlaubnis. 
2  Das Baden ist nur in Gruppen von mindestens drei Schülerinnen und Schülern erlaubt. 
3 Das Badegebiet ist von der verantwortlichen Lehrperson und den Begleitpersonen genau zu 

bestimmen und muss von ihnen überblickt werden können. 
4 Das Baden in fliessenden Gewässern (Flüsse) und im Meer ist nur unter besonderen Sicher-

heitsvorkehrungen erlaubt. 

 

 

http://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Verlag_LCH/Merkblatt_Haftpflicht.pdf
http://www.lso.ch/cms/upload/pdf/Haftung-Plotke-B-CH.pdf
http://www.bfu.ch/
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/schwerpunkte/sicherheit.html
http://www.sac-cas.ch/unterwegs/sicherheit.html
http://www.slf.ch/praevention/index_DE
http://www.slrg.ch/de/download/merkblaetter.html
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§ 19 Wasserfahrzeuge 

Bei der Benützung von Wasserfahrzeugen ist das Risiko einzuschätzen und es sind die geeigne-

ten Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

 

§ 20 Skifahren und Snowboard 

Auf den Skipisten gelten die internationalen FIS-Regeln. Das Tragen eines Helms ist obligato-

risch. Ausser auf für das Variantenfahren offiziell freigegebenen Geländeabschnitten ist es verbo-

ten, sich ausserhalb markierter Pisten zu bewegen,  

 

§ 21 Berg- und Skitouren 

1 Auf Berg- und Skitouren ist das Risiko einzuschätzen und es sind die geeigneten Sicherheits-

vorkehrungen zu treffen. 
2 Bei erhöhtem Gefahrenpotential (gefährliche Touren und schlechtere Witterung) ist eine Fach-

person mit entsprechenden Kenntnissen beizuziehen. Im Zweifelsfall wird die Tour abgesagt. 

 

 
F. Versicherungsschutz 
 

§ 22 Unfallversicherung 

1 Die Schülerinnen und Schüler sind privat gegen Unfall versichert. 
2 Die verantwortliche Lehrperson und die Begleitperson sind vom Kanton gegen Unfall versichert. 

 

§ 23 Haftpflichtversicherung 

1 Die Schülerinnen und Schüler sind durch den Kanton nicht haftpflichtversichert. Eine Privathaft-

pflichtversicherung wird empfohlen. 
2 Die verantwortliche Lehrperson und die Begleitperson sind vom Kanton haftpflichtrechtlich ver-

sichert. 

 

§ 24 Beschädigung des Schulmaterials 

1 Für das Schulmaterial besteht keine Versicherung. 
2 Kann auf die Fehlbaren nicht Rückgriff genommen werden, ersetzt der Kanton im Schadensfall 

das mit Bewilligung der Schulleitung ausgeliehene Schulmaterial. 

 

§ 25 Annullationskostenversicherung 

Die Annulationskostenversicherung ist Sache der Teilnehmer.  
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§ 26 Motorfahrzeuge 

Die Benützung von Motorfahrzeugen gemäss § 1 Absatz 1f  ist während der ganzen Dauer der 

Veranstaltung durch den Kanton versicherungsrechtlich abgedeckt. 

 

 

 

G. Schlussbestimmungen 
 

§ 27 Aufhebung 

Die Weisung vom 26. April 2016 über die Durchführung von Reisen und Lager an den Gymnasien 

wird aufgehoben. 

 

§ 28 In-Kraft-Treten 

Diese Weisung tritt am 01. September 2016 in Kraft. 
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REGLEMENT GYM OBERWIL 
I. Sonderwochen 
 

1. Übersicht Sonderwochen 

 

 Maturabteilung FMS 

1. Klassen Arbeitseinsatz 

Sportwoche 

FMS-Spezialwoche 

2. Klassen Schwerpunktfachwoche Arbeits-/Sozialeinsatz 

Sportwoche 

3. Klassen Studienreise Studienreise 

 
 
Verantwortlich für die Planung über alle 3 resp. 4 Jahre ist die Klassenlehrperson.  
 

 

2. Termin 

Die Sonderwochen finden in der Woche vor den Herbstferien statt. Ausnahme ist die Sportwoche, 
welche während den mündlichen Abschlussprüfungen stattfindet. 
 

3. Dauer 

Die Reisen dauern inklusive An- und Rückreise fünf Tage, von Montag bis Freitag. Eine frühere 
Anreise ist möglich, wenn die Mehrheit der Klasse sich dafür ausspricht und die Schulleitung dies 
genehmigt. Zusätzliche Unterrichtszeit für frühere Abreise (am vorangehenden Freitag) kann nicht 
zur Verfügung gestellt werden und darf nicht mit Stundenverschiebungen organisiert werden.  
 

4. Hin- und Rückreisen 

Grundsätzlich finden An- und Rückreisen im Klassenverband statt. Ausnahmen müssen von der 
Schulleitung bewilligt werden. Es gilt das Reglement über Absenzen und Urlaube. 
In Einzelfällen behält sich die Schulleitung vor, Schülerinnen und Schüler, welche nicht im Klas-
senverband reisen wollen, von der Reise auszuschliessen. 
 

5. Kosten 

Für die obligatorischen Sonderwochen während der regulären Ausbildungsdauer gilt ein Kosten-
dach von CHF 1400.-- pro SchülerIn. Gemäss kantonalen Richtlinien gilt für Lager ein Kostendach 
von CHF 300.-- pro SchülerIn, für die Studienreise ein Kostendach von CHF 800.--. Die Klassen-
lehrperson kontrolliert und dokumentiert die getätigten Ausgaben. 

Es steht den Klassen jedoch frei, diese Limite sowie die Gesamtkostenlimite zu erhöhen, indem 
sie selbstän ig Geld erwirtschaften. Entsprechende Vorhaben müss n von der Schulleitung ge-
nehmigt und vor der Reise in die Tat umgesetzt werden. 
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6. Verhalten 

Die Sonderwochen sind Schulveranstaltungen. Es gelten für alle Klassen die „Weisungen ü er 
die Durchfü rung von Reisen und Lagern an den Gymnasien“. 
 

7. Auslagenersatz 

Für Sonderwochen wird den Leitern und Leiterinnen (maximal 2 pro Klasse) pro Woche und Per-
son maximal CHF 200.-- Auslagenersatz gewährt. Für Studienreisen wird den höchstens 2 Lehr-
personen pro Klasse Auslagenersatz bis zu maximal Fr. 700.-- gewährt (gemäss Verordnung über  
Schulvergütungen an den Schulen des Kantons Basel-Landschaft, SGS 156.11, §14). Eine Son-
derwochenbegleitung von mehr als zwei Lehrkräften muss von der Schulleitung bewilligt werden.  
 
Pensenaufstockungen auf eine volle Arbeitswoche sowie der Auslagenersatz können dabei nur 
für zwei Lehrpersonen gewährt werden.  
 

 

Arbeitseinsatz (1. Klasse MAR) 
Ziel 
Mit dem Arbeitseinsatz soll der soziale Zusammenhalt der Klasse gefördert werden. 

Inhalt 
Im Rahmen eines unentgeltlichen Einsatzes (z.B. Naturschutzarbeit) sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich und die Klasse besser kennenlernen. 

Kosten 
Wenn möglich sollten die Kosten des Arbeitseinsatzes CHF 200.-- nicht überschreiten. 

Ort 
Der Arbeitseinsatz findet grundsätzlich auswärts statt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die 
ganze Woche miteinander verbringen. 
 
Weiteres 
Der Arbeitseinsatz dauert grundsätzlich von Montag bis Freitag. Die Anreise findet aus organisa-
torischen Gründen oftmals schon am Sonntag statt. Die Detailplanung obliegt den Lehrkräften. 
 
Organisatorisches 
Im Regelfall wird der Arbeitseinsatz durch die Klassenlehrperson organisiert und durchgeführt. 
Aufgrund dessen, dass der Arbeitseinsatz kurz nach Beginn der Schulzeit am Gymnasium erfolgt, 
ist die Mitsprache der Klassen beschränkt.  
 
 
Arbeits- oder Sozialeinsatz (2. Klasse FMS) 

Ziel 
Mit dem Arbeits- oder Sozialeinsatz soll der soziale Zusammenhalt der Klasse gefördert werden. 

Inhalt 
Im Rahmen eines unentgeltlichen Einsatzes (z.B. Naturschutzarbeit) sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich und die Klasse besser kennenlernen. 

Kosten 
Wenn möglich sollten die Kosten des CHF 200.-- nicht überschreiten. 
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Ort 
Der Arbeits- oder Sozialeinsatz kann auswärts stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
die ganze Woche miteinander verbringen. 
 
Weiteres 
Der Arbeits- oder Sozialeinsatz dauert grundsätzlich von Montag bis Freitag. Falls der Einsatz 
auswärts durchgeführt wird, kann die Anreise aus organisatorischen Gründen bereits schon am 
Sonntag stattfinden. Die Detailplanung obliegt den Lehrkräften. 
 
Organisatorisches 
Im Regelfall wird der Arbeits- oder Sozialeinsatz durch die Klassenlehrperson organisiert und 
durchgeführt. Aufgrund dessen, dass der Arbeitseinsatz kurz nach Beginn der Schulzeit am Gym-
nasium erfolgt, ist die Mitsprache der Klassen beschränkt.  
 

 
Sportwoche (1. Klasse MAR, 2. Klasse FMS) 

Gemäss Leitfaden Fachschaft Sport 

 

 
FMS-Spezialwoche (1. Klasse FMS) 

Ziel  
In der FMS-Spezialwoche stehen die Teambildung innerhalb der Klasse, die Auseinandersetzung 
mit der Berufsfeldwahl und die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen im Mittelpunkt. Aus-
serdem lernen sich die Schüler/innen eines Jahrgangs kennen.  

Inhalt 
Berufsfeldwahl (Informationen über FMS Berufsfelder/ Auseinandersetzung mit dem BF Unterricht 
und Fachmatur und anschliessende Ausbildungen / Entscheidungshilfe für die def. BF-Wahl, die 
am Ende des 1. Semesters stattfindet)  
 
Jede Klasse hat mindestens einen Tag für sich als Klassentag (durch KLP und Klasse bestimmt) 
Jede Klasse verbringt einen Tag in einem erlebnispädagogischen Spezialsetting  
Jahrgang-/ klassenübergreifende Aktivitäten 

Kosten 
Wenn möglich sollten die Kosten des FMS-Spezialwoche CHF 200.-- nicht überschreiten 

Ort  
Die FMS-Spezialwoche findet grundsätzlich auswärts statt. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
die ganze Woche miteinander verbringen. 
 
Weiteres 
Die FMS-Spezialwoche dauert grundsätzlich von Montag bis Freitag. Die Anreise kann aus orga-
nisatorischen Gründen schon am Sonntag stattfinden. Die Detailplanung obliegt den Lehrkräften. 

Organisatorisches  

Die Woche wird inhaltlich von der Sachkommission FMS geplant und jedes Jahr in gleicher Art 
durchgeführt. 

In der Regel begleitet die Klassenlehrperson die Klasse. Zusätzlich nehmen weitere Lehrpersonen 
(insbesondere mit einer Ausbildung in Erlebnispädagogik) teil. 
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Schwerpunktfachwoche (2. Klasse MAR) 
 
Ziel 
Mit der SPF-Woche soll eine Stärkung und Schärfung des Schwerpunktfaches erreicht werden. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich im SPF-Klassenverband intensiv mit einem oder meh-
reren inhaltlichen und/oder methodischen Aspekten des Schwerpunktfaches auseinandersetzen. 
Zusätzlich soll mit dieser Woche auch der soziale Zusammenhalt der SPF-Klassen gefördert wer-
den. 
 
Inhalt 
Die inhaltliche Gestaltung der Woche obliegt den betroffenen Fachschaften. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen inhaltliche und methodische Aspekte ihres Schwerpunktfaches kennen, die im üb-
rigen Unterricht nicht oder nur wenig berücksichtigt werden. Die Inhalte der SPF-Woche können, 
müssen aber nicht, direkt mit dem gewöhnlichen SPF-Unterricht zusammenhängen. Die Arbeit 
der SPF kann auch in die Notengebung einfliessen. 
 
Kosten 
Die Kosten für eine SPF-Woche sollten nicht mehr als CHF 120.-- betragen. Ausnahmen müssen 
von der Schulleitung bewilligt werden. 
 
Ort 
Die SPF-Woche findet grundsätzlich vor Ort statt. Einzelne Exkursionen sind jedoch möglich. 
 
Weiteres 
Die SPF-Woche dauert von Montag bis Freitag und beinhaltet fünf Arbeitstage. Die Detailplanung 
obliegt den Lehrkräften. 
Zusätzliche soziale Aktivitäten wie gemeinsame Nachtessen sind ebenfalls möglich. 
 
Organisatorisches 
Im Regelfall wird die SPF-Woche durch die SPF-Lehrpersonen der jeweiligen 2. Klassen organi-
siert und durchgeführt. Sollte die betroffene Lehrperson verhindert sein, wird die Woche durch 
eine andere SPF-Lehrperson betreut. 
Einer SPF-Klasse stehen maximal zwei Lehrpersonen für diese Woche zur Verfügung. Die ge-
naue Verteilung der Begleitpersonen richtet sich nach den jeweiligen Schülerzahlen. 
 
 
Studienreisen (3. Klasse) 

Ziel 
Die Studienreise hat zum Ziel, die Beziehungen innerhalb der Klasse sowie zwischen der Klasse 
und den Lehrpersonen zu vertiefen, indem sie allen Beteiligten die Mö lichkeit bietet, sich 
wä rend einer Woche ausserhalb des Schulrahmens und des gewohnten Umfelds mit einem 
Thema vertieft auseinanderzusetzen. Der Kontakt und die Auseinandersetzung der Schülerinnen 
und Schüler mit einer fremden Region, fremden Mentalitäten, Sprachen und Gepflogenheiten un-
terstreichen die Bedeutung der sozialen Zielsetzung der Studienreise. 
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Thema 
Die Studienreise weist einen thematischen Schwerpunkt auf, den die leitenden Lehrpersonen je 
nach Destination sowie Fä igkeiten und Interessen unter Mitsprache der Klasse definieren. Das 
vor der Reise bei der Schulleitung eingereichte Reiseprogramm (Projektantrag) entspricht dem 
definierten thematischen Schwerpunkt und muss bewilligt werden. 

Im Rahmen der Studienreise kö nen im Unterricht verankerte Themen vertieft oder wiederaufge-
nommen sowie Teile des Inhalts oder mö liche Produkte der Reise benotet werden. 

 

 

Rahmenbedingungen 

Begleitung: Die Studienreise wird in der Regel durch die Klassenlehrperson sowie eine weitere 
Lehrperson begleitet, die von der Klassenlehrperson unter Mitsprache der Klasse gewä lt wird. 

Planung: Die Verantwortung für die Planung und Durchfü rung der Studienreise liegt 
grundsätzlich bei den leitenden Lehrpersonen. Sie entscheiden in Abhä gigkeit von dem thema-
tischen Schwerpunkt und der Destination der Reise, in welchem Rahmen sich die Schülerinnen 
und Schüler an der Planung, Vorbereitung und Durchfü rung der Reise beteiligen kö nen bzw. 
müss n. Fü  die organisatorischen Belange gelten die „Weisungen ü er die Durchfü rung von 
Reisen und Lagern an den Gymnasien“. 

Ort: Die Studienreise findet innerhalb Europas statt. Die Destination wird von den leitenden Lehr-
personen unter Mitsprache der Klasse bestimmt. 

Verkehrsmittel: Im Sinn einer vom Gymnasium Oberwil gepflegten Reisekultur sind Flugreisen 
nicht erlaubt. Von diesem Verbot ausgenommen sind Immersions- und Spanischklassen. Weitere 
Ausnahmen müss n durch die Schulleitung bewilligt werden. 

Reisedauer: Die Hinreise kann bereits am Wochenende, die Rü kkehr darf nicht vor Freitag vor 
den Ferien erfolgen. Grundsät lich finden An- und Rü kreise im Klassenverband statt. Ausnah-
men müssen von der Schulleitung genehmigt werden, wobei das Reglement ü er Absenzen und 
Urlaube gilt. 
 

 
II. Ausserordentliche Reisen und Projekte 

 

Definition 
Als ausserordentliche Reisen/Projekte werden jene Veranstaltungen bezeichnet, die weder im 
Reise- und Lagerkonzept der Schule (Arbeitswochen,Themenwochen, Bildungsreisen, Klassen-
tag) vorgesehen sind noch im Rahmen einer 1- bis 2-tägigen Exkursion stattfinden. Dabei kann 
die "Reisegruppe" aus einer Klasse, einem Kurs oder einer andern, dem Reisezweck angepass-
ten Gruppierung bestehen. 

Absicht 
Mit diesen Richtlinien soll für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Projekt, finanzieller 
Belastung der Schüler/innen bzw. ihrer Eltern sowie Umfang der Stundenausfälle der Klassen und 
der begleitenden Lehrpersonen eine Basis geschaffen werden.  
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Richtlinien für ausserordentliche Reisen und Projekte 

 

1. Projekteingabe Das Projekt für ausserordentliche Reisen/Projekte ist der Schulleitung 
möglichst früh, mindestens 4 Monate (exkl. Sommerferien) vor der Reise 
einzureichen. Darin sind die in den Punkten 3-5 formulierten Anforde-
rungen zu dokumentieren. Vor der Bewilligung durch die Schulleitung 
dürfen keine Sachzwänge geschaffen werden. 

2. Ziel/Auswertung 
des Projekts / der 
Reise 

In der Projekteingabe soll der Zusammenhang des Projektziels mit dem 
Lehrplan und/oder dem allgemeinen Bildungsziel der Schule dargestellt 
werden. Steht das Ziel mit dem Stoffplan der Klasse oder des Kurses in 
Verbindung, so kann die Auswertung im Unterricht geschehen. Ist dies 
nicht der Fall, so ist darauf zu achten, dass die Ergebnisse der Reise / 
des Projekts in der Schule in angemessener Weise ausgewertet und be-
kanntgemacht werden (z.B. durch eine Veröffentlichung, eine Ausstel-
lung, eine Präsentation für weitere Klassen). 

 

 

3. Beanspruchte Un-
terrichtszeit der 
Schüler/innen  

Die Reisen sind so zu legen, dass sie neben der beanspruchten Schul-
zeit mindestens zu einem Drittel unterrichtsfreie Zeit (Wochenende, Fei-
ertage, "Brücken", Ferien) einbeziehen.  

Für die Schüler und Schülerinnen gilt die Regel, dass innerhalb des Se-
mesters nicht mehr als 6 Tage ausfallen sollen. In anderen Fällen wird 
die Schulleitung in Anlehnung an diese Regel die Situation beurteilen.* 

4. Beanspruchte Un-
terrichtszeit der 
Lehrkräfte 

Die ausfallenden Unterrichtstage einer Lehrperson als Folge von Rei-
sen/Projekten (inkl. Bildungsreisen), einer Themenwoche, ganztägigen 
oder längeren Exkursionen und mehrtägigen Weiterbildungskursen sol-
len in der Regel innerhalb eines Semesters 9 Tage nicht überschreiten. 

5. Kosten Die finanzielle Belastung und die Finanzierung der Reise müssen von 
Anfang an transparent sein. Dabei ist aufzulisten, welcher Kostenanteil 
für die Eltern anfällt und für welchen Anteil die Schüler/innen einen Bei-
trag aus eigener Arbeitsleistung oder aus Sponsoring erbringen. Bei 
Kosten von mehr als 300.- wird ein solcher Beitrag durch die Schüler/in-
nen erwartet; bei höheren Kosten behält sich die Schulleitung vor, einen 
solchen Beitrag zu fordern 

 

*Für jeden Schüler und jede Schülerin werden die in einem Semester wegen ausserordentlichen 
Veranstaltungen ausfallenden Unterrichtstage erhoben (die Klassenlehrkraft führt darüber Buch, 
vgl. Pflichten der Klassenlehrkräfte 15.6.01). 
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III. Exkursionen 

 

1. Die Schulleitung prüft die Exkursionen unter den Blickwinkeln 
 Der Häufung mit anderen Exkursionen in der Klasse oder der Kollision mit generellen 

Schulanlässen 
 des finanziellen Aufwands für die Schüler/innen 
 der Wünschbarkeit im Rahmen des Bildungsziels, wobei sie der Lehrperson einen grossen 

Raum im Rahmen der Lehrfreiheit einräumt.  
2. Die Exkursionen werden grundsätzlich auf dem gelben Formular vor Semesterbeginn ange-

meldet. Mindestens das Datum muss dann feststehen und wird bei der Planung der Prüfun-
gen berücksichtigt. 

3. Weitere Exkursionen können nur angemeldet werden, wenn alle betroffenen Fachkolleginnen 
und -kollegen damit einverstanden sind. Die Exkursionsleiterin / der Exkursionsleiter hat in 
der Regel drei Wochen zum Voraus die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu orientieren; 
diese können innert Wochenfrist Einspruch erheben. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  




